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Gesene; Perordnungen der Reichsbehörden.

Auf Grund des § 4 des Reichsgesetzes, betreffend die Rechtsverhältnisse der deutschen Schutzgebiete
(R. G. Bl. 1886 S. 75), und des § 1 des Reichsgesetzes vom 4. Mai 1870, betreffend die Eheschließung
und die Beurkundung des Personenstandes von Reichsangehörigen im Auslande (B. G. Bl. 1870 S. 599),
ist dem kaufmännischen Beamten der Neu-Guinea-Kompagnie Boluminski für seine Person und für die
Dauer seiner Thätigkelt im Schutzgebiete die allgemeine Ermächtigung ertheilt worden, in Kaiser Wilhelms-
land bezüglich aller Personen, welche nicht Eingeborene sind, bürgerlich gültige Eheschließungen vorzunehmen
und die Geburten, Heirathen und Sterbefälle zu beurkunden.

Ferner ist dem kommissarischen Landeshauptmann des Schutzgebietes der Neu-Guinea-Kompagnie
v. Hagen die Ermächtigung ertheilt worden, in diesem Schutzgebiete die Befugnisse eines stellvertretenden
Standesbeamten auszuüben. «

Perordnungen und Witkheilungen der Behörden in den Schuhgebieken.

Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Deutsch-Ostafrika, betreffend
die Einführung eines festen Kurses zwischen Rupie nnd Pesa.

81.
Im Küstengebiete und dem Rufiji- und Mohorrodelta sowie den Landschaften Bondei und Handei

sind Pesas zum Kurse von 64 gleich einer Rupie in Zahlung zu geben und zu nehmen.


